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Gefahrgutvorschriften - WKO

A67 entsprechen und hÃ¶chstens 12 V und hÃ¶chstens 100 Wh haben. HÃ¶chstens 2 ... Elektroschock-Waffen (z.B. Elektro-Schocker (Taser)), die gefÃ¤hrliche GÃ¼ter enthalten, wie explosive Stoffe,. VERBOTEN ... Chemischer Waffen (â€žOrganization for the Prohibition of Chemical Weaponsâ€œ) bei Dienstreisen mitgefÃ¼hrt. 
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Gefahrgutvorschriften TABELLE 2.3.A Bestimmungen für gefährliche Güter, die von Passagieren oder Besatzungsmitgliedern mitgeführt werden (Unterabschnitt 2.3)
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Gefährliche Güter dürfen nicht von Passagieren oder Besatzungsmitgliedern im aufgegebenen Gepäck oder im Handgepäck mitgeführt werden, außer wie unten anderweitig angegeben. Im Handgepäck erlaubte gefährliche Güter sind auch „zum Mitführen am Körper“ erlaubt, außer wenn anderweitig vorgegeben.



2.3



Der Luftfahrzeugführer muss über die Ladeposition informiert werden Erlaubt im oder als Handgepäck Erlaubt im oder als aufgegebenes Gepäck Genehmigung des/der Luftfahrtunternehmen ist erforderlich Alkoholische Getränke, wenn in Einzelhandelsverpackungen, mit mehr als 24 Vol.%, aber nicht mehr als 70 Vol.% Alkohol, in Behältern von höchstens 5 L, mit einer gesamten Nettomenge pro Person von 5 L.



NEIN



JA



JA



NEIN



Ausstellungsstücke, die nicht ansteckungsgefährlich sind und mit kleinen Mengen an entzündbarer Flüssigkeit verpackt wurden, müssen A180 entsprechen (für Einzelheiten siehe 2.3.5.14).



NEIN



JA



JA



NEIN



Batterien, als Ersatz bzw. lose, einschließlich Lithium-Metall- oder Lithium-Ionen-Zellen oder Batterien für tragbare elektronische Geräte dürfen nur im Handgepäck mitgeführt werden. Diese Batterien müssen einzeln gegen Kurzschluss gesichert sein.



NEIN



NEIN



JA



NEIN



Batterien: Tragbare elektronische Geräte, die auslaufsichere Batterien enthalten. Die Batterien müssen A67 entsprechen und höchstens 12 V und höchstens 100 Wh haben. Höchstens 2 Ersatz-Batterien dürfen mitgeführt werden (für Einzelheiten siehe 2.3.5.13).



NEIN



JA



JA



NEIN



Brennstoffzellen-Systeme und Ersatz-Brennstoff-Kartuschen zum Betreiben tragbarer elektronischer Geräte (z. B. Kameras, Mobiltelefone, Laptops und Camcorder), siehe 2.3.5.10 für Einzelheiten.



NEIN



JA



JA



NEIN



JA



JA



NEIN



NEIN



Druckgaspackungen (Aerosole), nicht entzündbar, nicht giftig, in der Unterklasse 2.2, ohne Nebengefahr, für Sportzwecke oder Heimgebrauch UND



NEIN



JA



NEIN



NEIN



Kosmetische oder medizinische Artikel, die nicht radioaktiv sind (einschließlich Druckgaspackungen (Aerosole), wie Haarspray, Parfüms, Kölnischwasser und alkoholhaltige Medikamente.



NEIN



JA



JA



NEIN



NEIN



NEIN



JA



NEIN



Campingkocher und Brennstoffbehälter, die entzündbaren, flüssigen Brennstoff enthalten haben, mit leerem Brennstofftank und/oder Brennstoffbehälter (für Einzelheiten siehe 2.3.2.5).



Die gesamte Nettomenge aller oben erwähnten Artikel darf höchstens 2 kg oder 2 L und die Nettomenge jedes einzelnen Artikels höchstens 0,5 kg oder 0,5 L betragen. Die Ventile von Druckgaspackungen (Aerosolen) müssen durch Schutzkappen oder andere geeignete Mittel geschützt sein, um eine unbeabsichtigte Freisetzung des Inhalts zu verhindern. Elektronische Zigaretten (einschließlich E-Zigarren, E-Pfeifen oder andere persönliche Inhalationsgeräte), die Batterien enthalten. Sie müssen vor unbeabsichtigter Inbetriebnahme geschützt sein. Elektroschock-Waffen (z.B. Elektro-Schocker (Taser)), die gefährliche Güter enthalten, wie explosive Stoffe, verdichtete Gase, Lithium-Batterien usw., sind im Handgepäck, im aufgegebenen Gepäck und an der Person verboten. Energiesparlampe / Leuchtmittel, energieeffizient, wenn in Einzelhandelsverpackungen für den persönlichen Gebrauch oder Heimgebrauch bestimmt.



VERBOTEN



NEIN



JA



JA



NEIN



Fortbewegungsmittel (faltbar): Batteriebetriebene Fortbewegungsmittel mit Lithium-Ionen-Batterien. Die Lithium-Ionen-Batterie muss entfernt und in der Kabine mitgeführt werden (für Einzelheiten siehe 2.3.2.4(d)).



JA



NEIN



JA



JA



Fortbewegungsmittel: Batteriebetriebenen Rollstühle oder andere ähnliche Fortbewegungsmittel mit auslaufsicheren Nassbatterien oder mit Batterien, die der Sonderbestimmung A123 oder A199 entsprechen, (siehe 2.3.2.2).



JA



JA



NEIN



NEIN



Fortbewegungsmittel: Batteriebetriebenen Rollstühle oder ähnliche Fortbewegungsmittel mit Nassbatterien oder mit Lithium-Batterien (für Einzelheiten siehe 2.3.2.3 und 2.3.2.4).



JA



JA



NEIN



JA



Gasflaschen (Cylinders) mit nicht entzündbarem, nicht giftigem Gas, die für die Betätigung künstlicher Gliedmaßen getragen werden. Auch Ersatzflaschen in ähnlicher Größe, wenn nötig, um einen angemessenen Vorrat für die Dauer der Reise sicherzustellen.



NEIN



JA



JA



NEIN



Gasflaschen (Cylinders) mit gasförmigem Sauerstoff oder gasförmiger Luft für medizinische Zwecke. Die Flasche darf höchstens 5 kg Brutto wiegen.



JA



JA



JA



JA



JA



JA



JA



NEIN



Hinweis: Flüssigsauerstoffsysteme sind zum Transport verboten. Gaskartuschen, klein, mit nicht entzündbarem Gas, die Kohlendioxid oder ein anderes geeignetes Gas der Unterklasse 2.2 enthalten. Höchstens zwei (2) kleine Gaskartuschen eingesetzt in ein selbstaufblasendes Rettungsmittel, wie eine Schwimm- oder Rettungsweste. Höchstens ein (1) solches Rettungsmittel pro Passagier und bis zu zwei (2) kleine Ersatz-Kartuschen pro Person. Für andere Geräte nicht mehr als vier (4) Kartuschen mit einem Fassungsvermögen von höchstens 50 mL (siehe 2.3.4.2). Geräte zum Handlungsunfähig machen (Selbstverteidigungsgeräte) wie Muskat- und Pfefferspray usw., die reizende oder handlungsunfähig machende Stoffe enthalten, sind an der Person, im aufgegebenen Gepäck und im Handgepäck verboten. Geräte zur Überwachung chemischer Kampfstoffe, wenn von Mitarbeitern der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen („Organization for the Prohibition of Chemical Weapons“) bei Dienstreisen mitgeführt (siehe 2.3.4.4). Hitze entwickelnde Geräte wie Unterwasserlampen mit großer Leuchtkraft (Taucherlampen) und Lötgeräte (siehe 2.3.4.6 für Einzelheiten.)
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VERBOTEN



JA



JA



JA



NEIN



NEIN



JA



JA



NEIN



57. AUSGABE, 1 JANUAR 2016



Begrenzungen TABELLE 2.3.A Bestimmungen für gefährliche Güter, die von Passagieren oder Besatzungsmitgliedern mitgeführt werden (Unterabschnitt 2.3) (fortgesetzt) Der Luftfahrzeugführer muss über die Ladeposition informiert werden Erlaubt im oder als Handgepäck Erlaubt im oder als aufgegebenes Gepäck



2.3



Genehmigung des/der Luftfahrtunternehmen ist erforderlich Isolationsverpackungen mit tiefgekühlten verflüssigten Stickstoff (Trockenverpackungen („dry shipper“), der vollständig in porösem Material aufgesaugt ist und nur ungefährliche Güter enthält.



NEIN



JA



JA



NEIN



Kohlendioxid, fest (Trockeneis), Höchstmenge 2,5 kg pro Person, verwendet, um leicht verderblichen Gütern, die nicht diesen Vorschriften unterliegen, im aufgegebenen Gepäck oder im Handgepäck zu verpacken. Vorausgesetzt, dass das Gepäckstück (Versandstück) das Entweichen von Kohlendioxidgas erlaubt. Aufgegebenes Gepäck muss mit „dry ice“ (Trockeneis) oder „carbon dioxide, solid“ (Kohlendioxid, fest) markiert sein und mit dem Nettogewicht an Trockeneis oder einer Angabe, dass es 2,5 kg oder weniger Trockeneis sind.



JA



JA



JA



NEIN



Lawinenrettungsrucksack, einer (1) pro Person, der eine Kartusche mit verdichtetem Gas der Unterklasse 2.2 enthält. Dieser kann auch mit einem pyrotechnischen Auslösemechanismus ausgerüstet sein, der nicht mehr als 200 mg Netto enthält. Der Rucksack muss so verpackt sein, dass eine unbeabsichtigte Auslösung unmöglich ist. Die Airbags innerhalb der Rucksäcke müssen mit Druckentlastungsventilen ausgerüstet sein.



JA



JA



JA



NEIN



Lithium-Batterien, als Ersatz bzw. lose, mit einer Nennenergie in Wattstunden von mehr als 100 Wh aber höchstens 160 Wh für Geräte der Unterhaltungs- und Haushaltselektronik und für tragbare medizinische elektronische Gerte (PMED). Oder solche mit einem Lithiumgehalt von mehr als 2 g aber höchstens 8 g, die nur für PMED erlaubt sind. Höchstens zwei Ersatz-Batterien ausschließlich im Handgepäck. Diese Batterien müssen einzeln gegen Kurzschluss gesichert sein.



JA



NEIN



JA



NEIN



Lithium-Batterien: Sicherheitsausrüstung, die Lithium-Batterien enthält (für Einzelheiten siehe 2.3.2.6).



JA



JA



NEIN



NEIN



Lithium-Batterien: Tragbare elektronische Geräte, die Lithium-Ionen- oder Lithium-Metall-Zellen oder - Batterien enthalten, einschließlich Medizinprodukte, wie tragbare Sauerstoffkonzentratoren (POC) und Geräte der Unterhaltungs- und Haushaltelektronik, wie Kameras, Mobiltelefone, Laptops, Tablet PCs und Ladegeräte (Powerbanks), wenn sie von Passagieren oder Besatzungsmitgliedern zum persönlichen Gebrauch mitgeführt werden (siehe 2.3.5.9). Batterien dürfen höchstens 2 g für Lithium-Metall-Batterien und 100 Wh für Lithium-Ionen-Batterien haben.



NEIN



JA



JA



NEIN



JA



JA



JA



NEIN



NEIN



JA



JA



NEIN



JA



JA



NEIN



NEIN



NEIN



NEIN



Lithium-Batterie betriebene elektronische Geräte. Für die Lithium-Ionen-Batterien in diesen tragbaren (einschließlich medizinischen) elektronischen Geräten gilt eine Nennenergie in Wattstunden von mehr als 100 Wh aber höchsten 160 Wh. Nur für tragbare medizinische elektronische Geräte sind Lithium-MetallBatterien mit einem Lithiumgehalt von mehr als 2 g aber höchstens 8 g erlaubt. Lockenstäbe, die Kohlenwasserstoffgas enthalten, Pro Passagier oder Besatzungsmitglied höchstens einen (1) Lockenstab, vorausgesetzt, dass die Schutzkappe sicher über dem Heizelement befestigt ist. Diese Lockenstäbe dürfen zu keiner Zeit an Bord verwendet werden. Gasnachfüllpatronen für solche Lockenstäbe sind nicht im aufgegebenen Gepäck oder als Handgepäck zugelassen. Munition (Patronen für Handfeuerwaffen), sicher verpackt (Unterklasse 1.4S, nur UN 0012 oder UN 0014) in Bruttomengen von höchstens 5 kg pro Person, zum persönlichen Gebrauch dieser Person. Die zulässigen Mengen für mehr als eine Person dürfen nicht in einem oder mehreren Versandstücken zusammengepackt werden. Permeationsröhrchen/Permeationzellen, die A41 entsprechen (für Einzelheiten siehe 2.3.5.16).



NEIN



JA



Radioisotope enthaltender Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte, einschließlich solcher, die mit Lithium-Batterien betrieben sind, die in eine Person eingepflanzt oder außerhalb der Person angebracht sind. Oder Radiopharmazeutika, welche sich, im Rahmen medizinischer Behandlung, im Körper einer Person befinden.



NEIN



AM EIGENEN KÖRPER MITGEFÜHRT



Sicherheitsaktenkoffer/-taschen, Geldbehälter/-taschen usw., die gefährliche Güter, wie Lithium-Batterien und/oder pyrotechnische Stoffe enthalten, sind komplett verboten, außer wie in 2.3.2.6 beschrieben. Siehe Eintragung in 4.2 — Verzeichnis der gefährlichen Güter. Sicherheitsstreichhölzer (eine kleine Schachtel oder ein Briefchen) oder ein kleines Feuerzeug für Zigaretten, welches verflüssigtes Gas und keinen anderen nicht aufgesaugten flüssigen Brennstoff enthält, für den persönlichen Gebrauch bestimmt, wenn am eigenen Körper mitgeführt. Feuerzeugbenzin und Feuerzeug-Nachfüllpatronen sind nicht am eigenen Körper, als aufgegebenes Gepäck oder Handgepäck erlaubt.



NEIN



VERBOTEN



NEIN



AM EIGENEN KÖRPER MITGEFÜHRT



NEIN



Hinweis: „Überallzündhölzer“, Anzünder mit „Blauen Flammen“ oder „Zigarrenanzünder“ sind verboten. Thermometer oder Barometer, das Quecksilber enthält, das ein Vertreter eines staatlichen Wetterbüros oder einer ähnlichen offiziellen Behörde mitführt (siehe 2.3.3.1 für Einzelheiten).



JA



NEIN



JA



JA



Thermometer, medizinisch oder klinisch, welches Quecksilber enthält. Eines (1) pro Person für den persönlichen Gebrauch, wenn in seiner Schutzhülle.



NEIN



JA



JA



NEIN



Verbrennungsmotoren oder Brennstoffzellen-Motoren, die A70 entsprechen müssen (für Einzelheiten siehe 2.3.5.15).



NEIN



JA



NEIN



NEIN



57. AUSGABE, 1 JANUAR 2016
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Gefahrgutvorschriften - AirBerlin 

Der LuftfahrzeugfÃ¼hrer muss Ã¼ber die Ladeposition informiert werden. NEIN. NEIN. NEIN n/a n/a. GerÃ¤te zum HandlungsunfÃ¤hig machen ...
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Gefahrgutvorschriften - Helite 

FÃ¼r andere GerÃ¤te nicht mehr als vier (4) Kartuschen mit einem FassungsvermÃ¶gen von hÃ¶chstens 50 mL (siehe 2.3.4.2). 56. AUSGABE, 1 JANUAR 2015. 24 ...
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EINLADUNG - WKO 

11.05.2017 - Juni 2017, 18 Uhr, WK Burgenland. Robert-Graf-Platz 1, 7000 ... Wie lege ich mir eine geeignete und effiziente Content-Strategie zurecht?
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digitalisierung - WKO 

Auf der Reise in die real-digitale Welt ist man also wie bei jeder Wanderung gut beraten, sich. Kameraden fÃ¼r den Weg zu suchen. â€“ SphÃ¤re â€“. ORGANISATION. Best Practice. Alles ist digital â€“ oder kann es noch werden. Die Digitalisierung ist ke
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digitalisierung - WKO 

EPU-Beauftragte der WK OberÃ¶sterreich. +43 (0)5 90 909 3330 [email protected]. Mag. Peter KOBER. EPU-Beauftragter der WK Salzburg. +43 (0)662 88 88 542 [email protected]. Mag. Bernd LIEBMINGER. EPU-Beauftragter der WK Steiermark. +43 (0)316 601 1135 bernd.li
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DSGVO - WKO 

sind nun vor allem Unternehmen an der ... fÃ¼r viele Unternehmen die Chance, sich .... Die Landeskammern stehen Ihnen auÃŸerdem mit Beratung zu weiteren ...
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EINLADUNG - WKO 

06.04.2017 - Produkte anlegen,. Versandkosten ... Thema der Online MarktplÃ¤tze. Weiters ... Online Recht fÃ¼r HÃ¤ndler Juristische Fallstricke und. Highlights ...










 


[image: alt]





Sozialausgaben - WKO 

Tschechien. 30,8. 2.926,8. 18,0. 18,0. 20,1. 20,1. 20,4. 20,2. 19,7. Ungarn. 20,9. 2.121,0. 19,6. 21,5. 22,6. 21,7. 21,4. 20,8. 19,9. EU (28). 4.012,6. 7.904,7 . . 28,6.
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Sozialausgaben - WKO 

Mrd. EUR. EUR je Einwohner. 2000. 2005. 2010. 2012. 2013. 2014. 2015. Belgien. 124,5. 11.046,8. 25,0. 26,8. 29,4. 29,6. 30,1. 30,2. 30,4. Deutschland. 885,4. 10.839,4. 28,7. 28,9. 29,8. 28,7. 29,0. 29,0. 29,2. Estland. 3,0. 2.273,5. 13,8. 12,5. 17,6.
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Einladung - WKO 

14.09.2016 - Ã–BB Bahnhof Praterstern. NordbahnstraÃŸe. LassallestraÃŸe. WalcherstraÃŸe. AusstellungsstraÃŸe. VorgartenstraÃŸe. Praterstern. Messe-Prater.
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Wirtschaftswachstum - WKO 

Irland. * Prognose. Quelle: EU-Kommission. WIRTSCHAFTSWACHSTUM 2000 - 2017 * im EU-Vergleich durchschnittliche jÃ¤hrliche VerÃ¤nderungsrate (in %)
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IT Sicherheitshandbuch - WKO 

Welche Verfahren zur Information des Auftraggebers werden bei Datenverlust angewandt? â–¡ Wie sehen die NotfallmaÃŸnahmen bei Service-Ausfall aus?
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Umfrage BSIC - WKO 

11.10.2017 - und Consulting (BSIC). Pressekonferenz der ... jedes Unternehmen, das in irgendeiner Weise ... Information und Consulting 53%. - Handel 33 ...
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Umfrage BSIC - WKO 

11.10.2017 - jedes Unternehmen, das in irgendeiner Weise ... rechtliche Beratung. 68% ... der EPUs und. â–« nur bei 15.7% der Unternehmen mit Ã¼ber 250 MA ...
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Einladung (PDF) - WKO 

26.04.2017 - Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck. WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH. Bundessparte Handel. Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien.
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Das Team - WKO 

Hartberg/FÃ¼rstenfeld und SÃ¼doststeiermark (12mal), Graz-Umgebung (10mal), und Voitsberg. (8mal). Verwarnungen im Bezirk. Gewerbe u. Handwerk. Handel. Transport. & Verkehr. (Industrie). Tourismus. & Freizeit- wirtschaft. Information &. Consulting. G
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wirtschaft digital - WKO 

F. Gesundheit. 15 .... nicht herbeifÃ¼hren kÃ¶nnen. daher mÃ¼ssen in erster Linie gemeinsame ..... u-Bahn, StraÃŸenbahn und Vollbahn die erforderlichen rechtlichen ...
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Einladung (PDF) - WKO 

06.04.2017 - Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten. Programm „Social Media im Handel“ ... Linz, WIFI Oberösterreich, G 207, 15 Uhr. 12. April 2017.
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Liste von Betrieben - WKO 

08.01.2015 - St.Stefan im Rosental, Bergstraße 21. Absenger Erwin Kfz-Technik ..... Nottendorfer Gasse 15-19. Grosse KFZ-Reparaturen GmbH Autohaus.
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Die 14 Allergene - WKO 

SatÃ©sauÃŸe, Eis, aromatisierter Kaffee,. LikÃ¶r, (Pommes Frites). SOJABOHNEN UND. DARAUS GEWONNENE. ERZEUGNISSE. z.B. Brot, Kuchen, GebÃ¤ck,.
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IT Sicherheitshandbuch - WKO 

fentlichung in Tageszeitungen denkbar. ... breiten VerÃ¶ffentlichung in der Zeitung eintreten kÃ¶nnten. ...... Die Anzeige der Dateiendungen (.docx, .exe, .scr, .
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Einladung (PDF) - WKO 

26.04.2017 - Seminar â€žWAS SIE SCHON IMMER ÃœBER RECHT. IM ONLINEHANDEL WISSEN W(S)OLLTEN?â€œ 9. Juni 2017, 14 Uhr, GroÃŸer Saal, WIFI ...
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Liste von Betrieben - WKO 

08.01.2015 - Hummer Andreas KFZ Reparatur und Handel. 7411 ... Stifter Kfz Handel GesmbH Toyota ..... KPA Handels GmbH & Co KG 2Rad-Börse Süd.
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Abgabenquote 1954 - 2016 - WKO 

Page 1. 20,0. 25,0. 30,0. 35,0. 40,0. 45,0. 50,0. 19. 54. 19. 55. 19. 56. 19. 57. 19. 58. 19. 59. 19. 60. 19. 61. 19. 62. 19. 63. 19. 64. 19. 65. 19. 66. 19. 67. 19. 68.
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